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Auf Grund der weiterhin kontinuierlich 
guten Sportabzeichenergebnisse werden 
auch 2011 die seit 1999 bestehenden Sport-
abzeichen–Wettbewerbe weitergeführt. Die 
Wettbewerbe wurden durch das Sächsische 
Staatsministerium für Kultus und Sport, den 
Landessportbund Sachsen und die BARMER 
GEK gemeinsam ins Leben gerufen und wer-
den seitdem erfolgreich fortgesetzt. 

Allgemeine Bestimmungen
Grundlagen sind die jeweils gültigen Bestim-
mungen des Deutschen Olympischen Sport-
bundes zum Erwerb des Sportabzeichens.

Die gültigen Prüfkriterien für das Sport-
abzeichen in allen Altersklassen sowie alle 
weiteren Unterlagen werden den Schulen, 
Vereinen sowie den Stadt- und Kreissport-
bünden vom Landessportbund zur Verfügung 
gestellt. Für die Abnahme des Sportabzei-
chens sind die Schulen, Sportvereine und 
Stadt-/Kreissportbünde verantwortlich. 
Gemeinsame Abnahmen in Kooperation von 
Schulen und Vereinen werden empfohlen. 
Das Sportabzeichen kann pro Kalenderjahr 
nur einmal erworben werden.

Die Prüfberechtigung haben nur Personen, 
die in Besitz einer gültigen Prüferlizenz 
sind. Prüfberechtigungen werden bei Nach-
weis der erforderlichen Qualifizierung (z. B. 
Sportlehrer) und Einreichung eines Prüfbe-
rechtigungsantrages vom Landessportbund 
Sachsen kostenlos ausgestellt.

Alle Jugendsportabzeichen sind zur Bearbei-
tung beim zuständigen Stadt- oder Kreis-
sportbund einzureichen. Vereine und Schulen 
können diese auch über die Stadt- und Kreis-
sportbünde an den Landessportbund senden.

Die Anzahl der erworbenen Sportabzeichen 
des Kalenderjahres 2011 wird aus den Ab-
rechnungsunterlagen, die in den Stadt- und 
Kreissportbünden bzw. im Landessportbund 
vorliegen, ermittelt.

Sportabzeichen und Urkunden werden den 
Schulen und Vereinen nach Begleichung der 
bundeseinheitlichen Verleihungsgebühren 
zur Verfügung gestellt.

Die Auswertung des Sportabzeichen-Wett-
bewerbs erfolgt durch den Landessportbund 
Sachsen in Abstimmung mit dem Säch-
sischen Staatsministerium für Kultus und 
Sport und der BARMER GEK.

Die Auszeichnung der Landessieger 
(1. – 3. Platz) in den jeweiligen Wettbewer-
ben der Vereine der Stadt- und Kreissport-
bünde und der Schulen erfolgt auf einer 
zentralen Veranstaltung durch das Säch-
sische Staatsministerium für Kultus und 
Sport, den Landessportbund Sachsen und die 
Landesgeschäftsstelle der BARMER GEK bis 
April des Folgejahres. Gleichzeitig werden die 
Ergebnisse im Sachsensport veröffentlicht. 
Die Preisübergabe an die Vereine und Schu-
len auf den Plätzen 4 – 6 erfolgt dezentral 
gemeinsam durch die Stadt- und Kreissport-
bünde, die zuständigen Regionalstellen der 
Sächsischen Bildungsagentur und die ört-
liche BARMER GEK.

Die Beteiligung am Vereins- und Schulwett-
bewerb ist freiwillig.

Wettbewerbszeitraum für alle Wettbewerbe 
ist das Kalenderjahr 2011. 
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Erneut gehen von der BARMER GEK für jedes 
erworbene Sportabzeichen 25 Cent in die 
Stiftung Sporthilfe Sachsen.

Wettbewerb der sächsischen Schulen
Mit dem Wettbewerb sollen noch mehr 
Schülerinnen und Schüler für eine sportliche 
Betätigung in der Schule und in der Freizeit, 
insbesondere in den sächsischen Vereinen, 
gewonnen und durch regelmäßiges Üben 
und Trainieren zum Erwerb des Sportabzei-
chens angeregt werden.

Wettbewerbskriterien
Alle Schülerinnen und Schüler der Grund- 
und Mittelschulen, Gymnasien, Förderschu-
len und Berufsbildenden Schulen, deren  
Eltern sowie die an den Schulen unterricht-
enden Lehrkräfte sind teilnahmeberechtigt.

Jede Lehrkraft, die eine gültige Prüfberech-
tigung besitzt, ist in diesem Wettbewerb 
prüfberechtigt. Abhängig von der Schulart 
wird ein jeweils eigenständiger Wettbewerb 
in 5 Schulkategorien durchgeführt:

1. Grundschulen bis 150 Schüler
2. Grundschulen über 150 Schüler
3. �Mittelschulen und Gymnasien bis 400 

Schüler
4. �Mittelschulen, Gymnasien und Berufsbil-

dende Schulen über 400 Schüler
5. Förderschulen 

Wertung/Auswertung
In allen 5 Schulkategorien werden nur Schu-
len gewertet, bei denen mindestens 15 % 
bzw. wenigstens 15 Schülerinnen und Schü-
ler das Sportabzeichen erworben oder eine 
Wiederholung im laufenden Kalenderjahr 

erfolgreich abgelegt haben. Es werden auch 
von Lehrkräften und Eltern abgelegte Sport-
abzeichen mit in die Wertung aufgenommen.

Es können alle erbrachten Leistungen ge-
wertet werden, die im Sportunterricht, bei 
Schulsportfesten oder anderen Wettbewer-
ben/Wettkämpfen erzielt werden. Es können 
auch Leistungen berücksichtigt werden, die 
in Vereinen erbracht oder bestätigt wurden. 

Jeder Schüler muss die Bedingungen des 
Sportabzeichens in der Altersklasse erfüllen, 
die er im laufenden Kalenderjahr erreicht.  
Schülerinnen und Schüler der Altersklasse 6 
und 7 können das Sportabzeichen erwerben, 
wenn sie die Bedingungen der Altersklasse 
8/9 erfüllen. Sie gehen in die Wettbewerbs-
bewertung der Schulen ein.

Die Platzierung der Schulen in allen 5 Schul-
kategorien ergibt sich aus der Summe der 
erfolgreichen Sportabzeichenprüfungen im 
prozentualen Verhältnis zur Gesamtschüler-
zahl. Als Gesamtschülerzahl gilt die Anzahl 
der Schülerinnen und Schüler des laufenden 
Schuljahres in allen Klassen. Bei gleichem 
Prozentergebnis erreicht die Schule mit der 
höheren Anzahl erworbener Sportabzeichen 
die entsprechend bessere Platzierung.

Die am Wettbewerb teilnehmenden Schulen 
übermitteln ihre Prüfkarten (bitte Gruppen-
prüfkarten verwenden) sowie ihre Ergebnisse 
per vorliegendem Meldeformular (siehe 
Anlage der Ausschreibung) bis spätestens 
31. Dezember 2011 an den zuständigen 
Stadt- oder Kreissportbund. Später einge-
hende Unterlagen werden bearbeitet, können 
aber nicht mehr in die Wettbewerbsbewer-
tung einbezogen werden. 
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Nur für auslaufende Klassen (4., 10., 12. 
Klassen) kann eine Bereitstellung der Sport-
abzeichen (Abzeichen, Urkunden) zum 
Schuljahreswechsel, vor den Sommerferien 
in Abstimmung mit den KSB/SSB beantragt 
werden. Die erforderlichen Unterlagen sind 
dazu bis zum 31. Mai 2011 einzureichen. 

Falsch oder unvollständig ausgefüllte Prüf-
karten werden nicht bearbeitet und nicht in 
die Wertung einbezogen. Schülerinnen und 
Schüler, welche die Bedingungen nicht erfüllt 
haben, sind entweder in die Prüfkarten nicht 
aufzunehmen oder als Nichterfüller deutlich 
zu kennzeichnen.

Sportabzeichen und Urkunden werden den 
Schulen für ihre erfolgreichen Teilnehmer 
nach Begleichung der bundeseinheitlichen 
Verleihungsgebühren zur Verfügung gestellt.

Die in die Wertung einbezogenen Schulen 
erhalten für jedes im Rahmen des Schul-
wettbewerbes eingebrachte Sportabzeichen 
sowie für jede Wiederholungsprüfung einen 
Zuschuss zur Anschaffung von Sport- und 
Spielgeräten oder Aktivitäten im Rahmen des 
Schulsports, mindestens jedoch 25,- Euro.

Das Sächsische Staatsministerium für Kultus 

und Sport, der Landessportbund Sachsen 
und die BARMER GEK ehren jede erfolgreich 
teilnehmende Schule mit einer gemeinsamen 
Urkunde. Das Sächsische Staatsministerium 
für Kultus und Sport stiftet für die jeweils 3 
besten Schulen einen Pokal.

Die sechs erstplatzierten Schulen in den 5 
Schulkategorien erhalten von der BARMER 
GEK jeweils einen Zuschuss von
300,- Euro für den 1. Platz
250,- Euro für den 2. Platz
200,- Euro für den 3. Platz 
150,- Euro für den 4. - 6. Platz.

Bei einer Teilnahme von mehr als 50 Schulen 
in den Schulkategorien 1 und 2 erhalten die 
Schulen auf den Plätzen 7.- 12. jeweils 100,- 
Euro.
Bei einer Teilnahme von mehr als 30 Schulen 
in den Schulkategorien 3 und 4 erhalten die 
Schulen auf den Plätzen 7.- 12. jeweils 100,- 
Euro.
Bei einer Teilnahme von mindestens 20 
Förderschulen erhalten die Schulen auf den 
Plätzen 7.- 12. jeweils 100,- Euro.

Die Zuschüsse sind zur Anschaffung von 
Sport- und Spielgeräten oder Aktivitäten im 
Rahmen des Schulsports zu verwenden.
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Name und Anschrift der Schule: ...............................................................................................

.................................................................................................................................................

PLZ/Ort: ...................................................................................................................................

Telefon (mit Vorwahl): ............................................ E-Mail: ................................................................................................................

Gesamtschülerzahl: ............................................... Schulart (*): ........................................................................................................

Kreis: ................................................................................................................................................................................................

Gesamtzahl der vom Sportunterricht befreiten Schüler/innen: ..........................................................................................................

Anzahl der erfolgreich abgelegten Sportabzeichen

 Datum Rechn. Nr. Anzahl

Zwischenmeldung:   

Zwischenmeldung:   

Zwischenmeldung:   

Gesamtmeldung (Endstand)   

Datum/Stempel der Schule/Unterschrift Schulleiter

Meldeformular
Sportabzeichen-Schulwettbewerb 2011

Einsendeschluss: 31.12.2011 (31.05.2011 für auslaufende Klassen)
an den zuständigen Stadt-/Kreissportbund (SSB/KSB)

Reg. Nr. im KSB/SSB:

(* bitte Grundsschule, Mittelschule, Gymnasium, Förderschule oder berufsbildende Schule eintragen)

Eine Wertung erfolgt nur, wenn die Prüfkarten bis zum 31.12.2011 beim zuständigen Stadt- oder Kreissport-
bund zur Bearbeitung vorgelegen haben!

Bestätigung des SSB/KSB Datum | Unterschrift | Stempel

Nachfragen und Informationen zum Jugendsportabzeichen allgemein: Nachfragen und Informationen zum Wettbewerb:

bitte über die zuständigen Stadt- und Kreissportbünde. an den Landessportbund Sachsen

 Tel.: 0341/2163156 - 2163199

 Fax: 0341/2163185

 Goyastraße 2 d | 04105 Leipzig

 E-Mail: brandt@sport-fuer-sachsen.de

 oder: raetz@sport-fuer-sachsen.de  


